
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/9/5 11Os91/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1989

Norm

StGB §5 Abs3 D

StGB §164 Abs1 Z3

Rechtssatz

Auf der subjektiven Tatseite verlangt Ersatzhehlerei nach § 164 Abs 1 Z 3 letzter Fall StGB, daß das Wissen (§ 5 Abs 3

StGB) des Hehlers von der Anscha?ung der Ersatzsache aus der (hier:) Raubbeute schon im Zeitpunkt des

Ansichbringens vorhanden sein muß.
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